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Zu den Anfängen der Heiligenverehrung Ulrichs von Augsburg

Von

Ernst-Dieter Hehl

In einem temperamentvollen Aufsatz hat Bernhard Schimmelpfennig den 
Weg der „Athleten Christi“ zur Heiligkeit beschrieben und zwei Beispiele aus 
der Augsburger Kirche vorgestellt: Ulrich, den Bischof der Ottonenzeit, und 
Afra, aus der frühen christlichen Geschichte der Stadt1. Der erste habe gewis­
sermaßen als Marathonläufer nach fast 50jähriger Amtszeit die Heiligkeit 
erreicht, Afra als Kurzstreckensprinterin unmittelbar nach ihrer Bekehrung den 
Martyrertod gefunden. Aber, um in der von Schimmelpfennig gewählten Spra­
che des Sportes zu bleiben, nach seinen Überlegungen ist Afra überhaupt nicht 
an den Start gegangen; die Siegeszeit für das Einlaufen Ulrichs in das Ziel der 
Heiligkeit ist von zweifelhaftem Wert, denn das Protokoll über diesen Marat­
honlauf ist anscheinend gefälscht - zumindest tendiert Schimmelpfennig zu die­
ser Ansicht (S. 35).
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Schimmelpfennig zielt damit auf die Urkunde, in der Papst Johannes XV. am 
3. Februar 993 die Verehrung Ulrichs als Heiligen erlaubte2. Eine drei Tage 
zuvor, am 31. Januar, im Lateranpalast zusammengetretene - meist als Synode 
gewertete - Versammlung von Bischöfen und römischer Geistlichkeit3, habe 
einer entsprechenden Anregung des Augsburger Bischofs Liutold zugestimmt. 
Schimmelpfennigs Verdacht richtet sich gegen eine Urkunde, die gemeinhin als 
erster Beleg für eine Heiligsprechung durch einen Papst gilt4 und die gleichzei­
tig die einzige Quelle für eine römische „Synode“ im Januar 993 ist. Hat er 
recht, so müßte auch diese römische Bischofsversammlung erfunden sein.


